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Abschnitt 4 

 

Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten 

 

Wirtschaftliche Informations-, Interventions- und Beratungsrechte 

§ 108. (1) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat über die 

wirtschaftliche Lage einschließlich der finanziellen Lage des Betriebes 

sowie über deren voraussichtlicher Entwicklung, über die Art und den 

Umfang der Erzeugung, den Auftragsstand, den mengen- und 

wertmäßigen Absatz, die Investitionsvorhaben sowie über sonstige 

geplante Maßnahmen zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu 

informieren; auf Verlangen des Betriebsrates ist mit ihm über diese 

Information zu beraten. Der Betriebsrat ist berufen, insbesondere im 

Zusammenhang mit der Erstellung von Wirtschaftsplänen (Erzeugung-, 

Investitions-, Absatz-, Personal- und anderen Plänen) dem 

Betriebsinhaber Anregungen und Vorschläge zu erstatten, mit dem Ziele, 

zum allgemeinen wirtschaftlichen Nutzen und im Interesse des Betriebes 

und der Arbeitnehmer die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des 

Betriebes zu fördern. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen die 

erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Der Betriebsinhaber 

hat den Betriebsrat von der schriftlichen Anzeige gemäß § 45a 

Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969, in der jeweils 

geltenden Fassung, an das zuständige Arbeitsamt unverzüglich in Kenntnis 

zu setzen. 

(2) In Konzernen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes 1965 bzw. des 

§ 115 des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung hat der 

Betriebsinhaber dem Betriebsrat auch über alle geplanten und in 

Durchführung begriffenen Maßnahmen seitens des herrschenden 

Unternehmens bzw. gegenüber den abhängigen Unternehmen, sofern es 

sich um Betriebsänderungen oder ähnlich wichtige Angelegenheiten, die 

erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitnehmer des Betriebes haben, 

handelt, auf Verlangen des Betriebsrates Aufschluß zu geben und mit ihm 

darüber zu beraten. 

(2a) Die Informations- und Beratungspflicht des Betriebsinhabers 

gemäß Abs. 1 und 2 gilt insbesondere auch für die Fälle des Überganges, 

der rechtlichen Verselbständigung, des Zusammenschlusses oder der 

Aufnahme von Betrieben oder Betriebsteilen. 
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Die Information hat zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer 
inhaltlichen Ausgestaltung zu erfolgen, die dem Zweck angemessen sind 

und es dem Betriebsrat ermöglichen, die möglichen Auswirkungen der 

geplanten Maßnahme eingehend zu bewerten und eine Stellungnahme zu 
der geplanten Maßnahme abzugeben; auf Verlangen des Betriebsrates hat 

der Betriebsinhaber mit ihm eine Beratung über die geplante Maßnahme 
durchzuführen. Insbesondere hat die Information 

1. den Grund für diese Maßnahme; 

2. 
die sich daraus ergebenden rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen 

Folgen für die Arbeitnehmer; 

3. 
die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen 

Maßnahmen 

zu umfassen. 

(3) In Handelsbetrieben, Banken und Versicherungsunternehmen, in 

denen dauernd mindestens 30 Arbeitnehmer beschäftigt sind, in sonstigen 

Betrieben, in denen dauernd mindestens 70 Arbeitnehmer beschäftigt 

sind, sowie in Industrie- und Bergbaubetrieben hat der Betriebsinhaber 

dem Betriebsrat jährlich, spätestens einen Monat nach der Erstellung eine 

Abschrift des Jahresabschlusses und des Anhangs mit Ausnahme der 

Angaben des § 239 Abs. 1 Z 2 bis 4 Unternehmensgesetzbuch (UGB) für 

das vergangene Geschäftsjahr zu übermitteln. Geschieht dies nicht 

innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres, so ist 

dem Betriebsrat durch Vorlage eines Zwischenabschlusses oder anderer 

geeigneter Unterlagen vorläufig Aufschluß über die wirtschaftliche und 

finanzielle Lage des Betriebes zu geben. Dem Betriebsrat sind die 

erforderlichen Erläuterungen und Aufklärungen zu geben. 

(4) Ist im Konzern nach den §§ 244 ff. UGB, ein Konzernabschluß zu 

erstellen, so ist der Konzernabschluß samt Konzernanhang einschließlich 

der erforderlichen Erläuterungen und Aufklärungen spätestens einen 

Monat nach der Erstellung dem Betriebsrat zu übermitteln. 

 

Mitwirkung bei Betriebsänderungen 

§ 109. (1) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat von 

geplanten Betriebsänderungen zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in 

einer inhaltlichen Ausgestaltung zu informieren, die es dem Betriebsrat 

ermöglichen, die möglichen Auswirkungen der geplanten Maßnahme 

eingehend zu bewerten und eine Stellungnahme zu der geplanten 

Maßnahme abzugeben; auf Verlangen des Betriebsrates hat der 

Betriebsinhaber mit ihm eine Beratung über deren Gestaltung 

durchzuführen. Als Betriebsänderungen gelten insbesondere 



1. 
die Einschränkung oder Stillegung des ganzen Betriebes oder von 

Betriebsteilen; 

1a. 
die Auflösung von Arbeitsverhältnissen, die eine Meldepflicht nach 
§ 45a Abs. 1 Z 1 bis 3 Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. 

Nr. 31/1969, in der jeweils geltenden Fassung, auslöst, 

2. die Verlegung des ganzen Betriebes oder von Betriebsteilen; 

3. der Zusammenschluß mit anderen Betrieben; 

4. 
Änderungen des Betriebszwecks, der Betriebsanlagen, der Arbeits- und 

Betriebsorganisation sowie der Filialorganisation; 

5. die Einführung neuer Arbeitsmethoden; 

6. 
die Einführung von Rationalisierungs- und 

Automatisierungsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung; 

7. 
Änderungen der Rechtsform oder der Eigentumsverhältnisse an dem 

Betrieb. 

(1a) Im Falle einer geplanten Betriebsänderung nach Abs. 1 Z 1a hat 

die Information nach Abs. 1 erster Satz jedenfalls zu umfassen 

1. die Gründe für die Maßnahme, 

2. 

die Zahl und die Verwendung der voraussichtlich betroffenen 

Arbeitnehmer, deren Qualifikation und Beschäftigungsdauer sowie die 

Kriterien für die Auswahl dieser Arbeitnehmer, 

3. 
die Zahl und die Verwendung der regelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmer, 

4. den Zeitraum, in dem die geplante Maßnahme verwirklicht werden soll, 

5. 
allfällige zur Vermeidung nachteiliger Folgen für die betroffenen 
Arbeitnehmer geplante Begleitmaßnahmen. 

Die Information nach Z 1 bis 4 hat schriftlich zu erfolgen. Die Informations- 
und Beratungspflicht trifft den Betriebsinhaber auch dann, wenn die 

geplante Maßnahme von einem herrschenden Unternehmen veranlaßt 
wird. Unbeschadet des § 92 Abs. 2 kann der Betriebsrat der Beratung 

Sachverständige beiziehen. 

(2) Der Betriebsrat kann Vorschläge aus Verhinderung, Beseitigung 

oder Milderung von für die Arbeitnehmer nachteiligen Folgen von 

Maßnahmen gemäß Abs. 1 erstatten; hiebei hat der Betriebsrat auch auf 

die wirtschaftlichen Notwendigkeiten des Betriebes Bedacht zu nehmen. 

(3) Bringt eine Betriebsänderung im Sinne des Abs. 1 Z 1 bis 6 

wesentliche Nachteile für alle oder erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft 

mit sich, so können in Betrieben, in denen dauernd mindestens 20 

Arbeitnehmer beschäftigt sind, Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung 

oder Milderung dieser Folgen durch Betriebsvereinbarung geregelt werden. 

Sind mit einer solchen Betriebsänderung Kündigungen von Arbeitnehmern 
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verbunden, so soll die Betriebsvereinbarung auf die Interessen von älteren 

Arbeitnehmern besonders Bedacht nehmen. Kommt zwischen 

Betriebsinhaber und Betriebsrat über den Abschluß, die Abänderung oder 

Aufhebung einer solchen Betriebsvereinbarung eine Einigung nicht 

zustande, so entscheidet – insoweit eine Regelung durch Kollektivvertrag 

oder Satzung nicht vorliegt – auf Antrag eines der Streitteile die 

Schlichtungsstelle. Bei der Entscheidung der Schlichtungsstelle ist eine 

allfällige verspätete oder mangelhafte Information des Betriebsrates 

(Abs. 1) bei der Festsetzung der Maßnahmen zugunsten der Arbeitnehmer 

in der Weise zu berücksichtigen, daß Nachteile, die die Arbeitnehmer 

durch die verspätete oder mangelhafte Information erleiden, zusätzlich 

abzugelten sind. 

 

Mitwirkung im Aufsichtsrat 

§ 110. (1) In Unternehmen, die in der Rechtsform einer 

Aktiengesellschaft geführt werden, entsendet der Zentralbetriebsrat oder, 

sofern nur ein Betrieb besteht, der Betriebsrat aus dem Kreise der 

Betriebsratsmitglieder, denen das aktive Wahlrecht zum Betriebsrat 

zusteht, für je zwei nach dem Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98/1965, oder 

der Satzung bestellte Aufsichtsratsmitglieder einen Arbeitnehmervertreter 

in den Aufsichtsrat. Ist die Zahl der nach dem Aktiengesetz 1965 oder der 

Satzung bestellten Aufsichtsratsmitglieder eine ungerade, ist ein weiterer 

Arbeitnehmervertreter zu entsenden. 

(2) Die Mitglieder des Zentralbetriebsrates (Betriebsrates), die auf dem 

Vorschlag einer wahlwerbenden Gruppe gewählt wurden, haben das 

Recht, durch Mehrheitsbeschluß Arbeitnehmervertreter für die Entsendung 

in den Aufsichtsrat zu nominieren, sowie ihre Abberufung zu verlangen. 

Dieses Recht steht für so viele Arbeitnehmervertreter zu, wie es dem 

Verhältnis der Zahl der vorschlagsberechtigten Personen zur Gesamtzahl 

der Mitglieder des Zentralbetriebsrates (Betriebsrates) entspricht. 

Listenkoppelung ist zulässig. Bei Erstellung der Nominierungsvorschläge 

soll auf eine angemessene Vertretung der Gruppe der Arbeiter und 

Angestellten und der einzelnen Betriebe des Unternehmens Bedacht 

genommen werden. Der Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) ist bei 

Entsendung und Abberufung der Arbeitnehmervertreter an die Vorschläge 

der zur Nominierung berechtigten Mitglieder gebunden. Soweit vom 

Vorschlagsrecht nicht innerhalb von drei Monaten Gebrauch gemacht wird, 

entsendet der Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) die restlichen 

Arbeitnehmervertreter durch Mehrheitsbeschluß in den Aufsichtsrat. 
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(3) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat üben ihre Funktion 

ehrenamtlich aus; sie haben Anspruch auf Ersatz der angemessenen 

Barauslagen. Auf sie finden die Bestimmungen der §§ 86 Abs. 1, 87, 90 

Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 und 98 des Aktiengesetzes 1965, BGBl. 

Nr. 98/1965, keine Anwendung. § 95 Abs. 2 erster Satz 

Aktiengesetz 1965 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß auch zwei 

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat jederzeit vom Vorstand einen 

Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich ihrer 

Beziehungen zu Konzernunternehmen verlangen können. Ein Beschluß des 

Aufsichtsrates über die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des 

Vorstandes bedarf, abgesehen von den allgemeinen 

Beschlußerfordernissen des Aktiengesetzes, zu seiner Wirksamkeit der 

Zustimmung der Mehrheit der nach dem Aktiengesetz 1965 oder der 

Satzung bestellten Mitglieder. Das gleiche gilt für die Wahl des 

Aufsichtsratsvorsitzenden und seines ersten Stellvertreters. Im übrigen 

haben die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gleiche Rechte und 

Pflichten wie nach dem Aktiengesetz 1965 oder der Satzung bestellte 

Aufsichtsratsmitglieder. Ihre Mitgliedschaft endet mit der Mitgliedschaft 

zum Betriebsrat oder mit der Abberufung durch die entsendende Stelle. 

Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind vom Zentralbetriebsrat 

abzuberufen und neu zu entsenden, wenn sich die Zahl der von der 

Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder ändert. 

(4) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben das Recht, für 

Ausschüsse des Aufsichtsrates Mitglieder mit Sitz und Stimme nach dem 

in Abs. 1 festgelegten Verhältnis namhaft zu machen. Dies gilt nicht für 

Ausschüsse, die die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und 

Mitgliedern des Vorstandes behandeln. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 über die Vertretung der Arbeitnehmer im 

Aufsichtsrat von Aktiengesellschaften sind sinngemäß anzuwenden auf: 

1. Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 

2. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, 

3. die Österreichische Postsparkasse, 

4. 
Genossenschaften, die dauernd mindestens 40 Arbeitnehmer 

beschäftigen, sowie 

5. 
Sparkassen im Sinne des Sparkassengesetzes, BGBl. Nr. 64/1979, in 
der jeweils geltenden Fassung. 

(6) An der Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat 

einer Aktiengesellschaft (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Genossenschaft), die 
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1. Aktiengesellschaften, 

2. aufsichtsratspflichtige Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 

3. 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung im Sinne des § 29 Abs. 2 

Z 1 GmbHG, 

4. aufsichtsratspflichtige Genossenschaften, 

5. Europäische Gesellschaften, 

6. Europäische Genossenschaften 

einheitlich leitet (§ 15 Abs. 1 Aktiengesetz 1965) oder auf Grund einer 

unmittelbaren Beteiligung von mehr als 50 Prozent beherrscht, nehmen 
der Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) des herrschenden Unternehmens und 

die Gesamtheit der Mitglieder aller in den beherrschten Unternehmen (Z 1 
bis 4) bestellten Betriebsräte teil, sofern das herrschende Unternehmen 

höchstens halb so viele Arbeitnehmer beschäftigt als alle beherrschten 
Unternehmen zusammen. Der Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) des 

herrschenden Unternehmens entsendet so viele Arbeitnehmervertreter, als 
dem Verhältnis der Zahl der im herrschenden Unternehmen beschäftigten 

Arbeitnehmer zur Zahl der in den beherrschten Unternehmen beschäftigten 

Arbeitnehmer entspricht, mindestens jedoch einen Arbeitnehmervertreter. 
Dieses Recht des Zentralbetriebsrates (Betriebsrates) des herrschenden 

Unternehmens, unabhängig vom Verhältnis der Zahl der im herrschenden 
Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer zur Zahl der in den beherrschten 

Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer einen Arbeitnehmervertreter zu 
entsenden, entfällt, wenn sich die Tätigkeit des herrschenden 

Unternehmens auf die Verwaltung von Unternehmensanteilen der 
beherrschten Unternehmen beschränkt. Die übrigen Arbeitnehmervertreter 

im Aufsichtsrat sind von der Gesamtheit der in den beherrschten 
Unternehmen (Z 1 bis 4) bestellten Betriebsräte aus dem Kreis der 

Betriebsratsmitglieder, denen das aktive Wahlrecht zum Betriebsrat 
zusteht, nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes geheim zu 

wählen; auf diese Wahl sind die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 3, 54 
Abs. 2, 56 Abs. 1, 57, 59, 60, 62 Z 2 bis 5, 64 Abs. 1 Z 1 bis 3 und Abs. 4, 

65 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2, 78 Abs. 4, 81 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 

und Abs. 4 sowie 82 Abs. 1 erster Satz sinngemäß anzuwenden. Dieser 
Absatz gilt nicht für Banken (§ 1 Bankwesengesetz, BGBl. Nr. 532/1993) 

und Versicherungsunternehmungen. 

(6a) Abs. 6 gilt auch für herrschende Unternehmen, in denen kein 

Betriebsrat zu errichten ist, wenn deren Tätigkeit sich nicht nur auf die 

Verwaltung von Unternehmensanteilen der beherrschten Unternehmen 

beschränkt. Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind von der 

Gesamtheit der in den beherrschten Unternehmen bestellten Betriebsräte 

nach Maßgabe der Bestimmungen des Abs. 6 vorletzter Satz zu wählen. 

(6b) Ist in einem Konzern im Sinne der Abs. 6 und 6a eine 

Konzernvertretung (§ 88a) errichtet, so hat diese die 

Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat des herrschenden 
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Unternehmens zu entsenden. Die aus dem Zentralbetriebsrat (Betriebsrat) 

des herrschenden Unternehmens stammenden 

Konzernvertretungsmitglieder haben das Recht, so viele 

Arbeitnehmervertreter vorzuschlagen, wie dem Verhältnis der Zahl der im 

herrschenden Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer zur Zahl der in 

den beherrschten Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer entspricht, 

mindestens jedoch einen Arbeitnehmervertreter. Abs. 6 dritter Satz ist 

sinngemäß anzuwenden. Die übrigen Arbeitnehmervertreter werden von 

den aus den Zentralbetriebsräten (Betriebsräten) der beherrschten 

Unternehmen stammenden Konzernvertretungsmitgliedern vorgeschlagen. 

Für die Ausübung des Vorschlagsrechts innerhalb der jeweiligen Gruppe 

der Konzernvertretungsmitglieder gilt Abs. 2 sinngemäß. 

(7) Ist in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die persönlich 

haftender Gesellschafter in einer Kommanditgesellschaft ist, nach Gesetz 

oder Gesellschaftsvertrag ein Aufsichtsrat zu bestellen, so sind die 

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung von der Gesamtheit der Mitglieder aller in den Unternehmen der 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der Kommanditgesellschaft 

errichteten Betriebsräte aus dem Kreise der Betriebsratsmitglied, denen 

das aktive Wahlrecht zum Betriebsrat zusteht, nach den Grundsätzen des 

Verhältniswahlrechtes geheim zu wählen. Die Bestimmungen der §§ 51 

Abs. 3, 54 Abs. 2, 56 Abs. 1, 57, 59, 60, 62 Z 2 bis 5, 64 Abs. 1, Z 1 bis 3 

und Abs. 4, 65 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2, 78 Abs. 4, 81 Abs. 1 zweiter 

Satz, Abs. 2 und Abs. 4 sowie 82 Abs. 1 erster Satz sind sinngemäß 

anzuwenden. 

(8) Die Mitwirkung von Arbeitnehmern im Stiftungsrat des 

Österreichischen Rundfunks richtet sich nach den Bestimmungen des ORF-

Gesetzes. 

(Anm.: Abs. 9 aufgehoben durch Art. IV Abs. 1, BGBl. Nr. 321/1987) 

 

Einspruch gegen die Wirtschaftsführung 

§ 111. (1) In Betrieben, in denen dauernd mehr als 200 Arbeitnehmer 

beschäftigt sind, kann der Betriebsrat 

1. gegen Betriebsänderungen (§ 109 Abs. 1) oder 

2. 
gegen andere wirtschaftliche Maßnahmen, sofern sie wesentliche 

Nachteile für die Arbeitnehmer mit sich bringen, 

binnen drei Tagen ab Kenntnisnahme beim Betriebsinhaber Einspruch 
erheben. Diese Bestimmung gilt sinngemäß für Unternehmen der in § 40 

Abs. 4 bezeichneten Art, wenn die Zahl der im Unternehmen beschäftigten 
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Arbeitnehmer dauernd mehr als 400 beträgt und von der wirtschaftlichen 

Maßnahme mehr als 200 Arbeitnehmer betroffen sind. 

(2) Richtet sich der Einspruch des Betriebsrates gegen eine geplante 

Betriebsstillegung, so hat er für einen Zeitraum von längstens vier 

Wochen vom Tage der Mitteilung des Betriebsinhabers an den Betriebsrat 

gerechnet, aufschiebende Wirkung. 

(3) Kommt zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat binnen einer 

Woche ab Erhebung des Einspruches eine Einigung nicht zustande, so 

kann über einen binnen weiterer drei Tage von einem der Streitteile zu 

stellenden Antrag eine von den zuständigen kollektivvertragsfähigen 

Körperschaften der Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch besetzte 

Schlichtungskommission Schlichtungsverhandlungen einleiten. 

(4) Die Schlichtungskommission hat zwischen den Streitteilen zu 

vermitteln und auf eine Vereinbarung der Streitteile zwecks Beilegung der 

Streitigkeit hinzuwirken. Die Schlichtungskommission kann zur Beilegung 

der Streitigkeiten einen Schiedsspruch nur fällen, wenn die beiden 

Streitteile vorher die schriftliche Erklärung abgeben, daß sie sich dem 

Schiedsspruch unterwerfen. 

(5) Schiedssprüche sowie vor der Schlichtungskommission 

abgeschlossene Schriftliche Vereinbarungen gelten als 

Betriebsvereinbarungen im Sinne des § 29. 

 

Staatliche Wirtschaftskommission 

§ 112. (1) In Betrieben, in denen dauernd mehr als 400 Arbeitnehmer 

beschäftigt sind, kann der Betriebsrat gegen Maßnahmen im Sinne des 

§ 111 Abs. 1 

1. 

binnen einer weiteren Woche einen Einspruch bei der Staatlichen 

Wirtschaftskommission erheben, wenn innerhalb von zwei Wochen ab 

Antragstellung bei der Schlichtungskommission eine Einigung oder ein 
Schiedsspruch nicht zustande kommt, oder 

2. 

wenn eine Schlichtungskommission im Sinne des § 111 Abs. 3 nicht 

errichtet ist und zwischen Betriebsrat und Betriebsinhaber binnen einer 
Woche ab Erhebung des Einspruches gemäß § 111 Abs. 1 eine Einigung 

nicht zustande kommt, binnen einer weiteren Woche über den 
Österreichischen Gewerkschaftsbund einen Einspruch bei der 

Staatlichen Wirtschaftskommission erheben, wenn es sich um eine 

Angelegenheit von gesamtwirtschaftlicher Bedeutung handelt. Diese 
Bestimmungen gelten sinngemäß für Unternehmen der in § 40 Abs. 4 

bezeichneten Art, wenn die Zahl der im Unternehmen beschäftigten 
Arbeitnehmer dauernd mehr als 400 beträgt und von der 

wirtschaftlichen Maßnahme mehr als 200 Arbeitnehmer betroffen sind. 



(2) Die Staatliche Wirtschaftskommission hat zwischen Betriebsrat und 

Betriebsinhaber zu vermitteln und zum Zwecke des Interessenausgleichs 

Vorschläge zur Beilegung der Streitfragen zu erstatten. 

(3) Kommt eine Einigung nicht zustande, hat der Betriebsinhaber der 

Staatlichen Wirtschaftskommission alle zur Behandlung des Einspruchs 

notwendigen und die ihm bezeichneten Unterlagen zu übermitteln. Die 

Staatliche Wirtschaftskommission hat in Form eines Gutachtens 

festzustellen, ob der Einspruch berechtigt ist. 

(4) Für die in der Anlage zu § 2 des Bundesministeriengesetzes 1973, 

BGBl. Nr. 389, Teil 2 A Z 11 genannten Betriebe und Unternehmungen ist 

beim Bundeskanzleramt unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers oder eines 

von ihm bestellten Vertreters, für die nach der Anlage zu § 2 des 

Bundesministeriengesetzes 1973, Teil 2 M in die Kompetenz des 

Bundesministeriums für Verkehr fallenden Betriebe und Unternehmungen 

ist beim Bundesministerium für Verkehr, für die übrigen Betriebe und 

Unternehmungen ist beim Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 

Industrie unter dem Vorsitz des zuständigen Bundesministers oder eines 

von ihm bestellten Vertreters eine Staatliche Wirtschaftskommission zu 

errichten. Die übrigen Mitglieder der beim Bundeskanzleramt, beim 

Bundesministerium für Verkehr und Bundesministerium für Handel, 

Gewerbe und Industrie errichteten Wirtschaftskommission werden in 

gleicher Anzahl von der Wirtschaftskammer Österreich und von der 

Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte entsendet. 

 


